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KönigteichBayern. Chemie und Mineralogie, für beschreibende Naturwis-

KiiniglichAllerhöchsteVerordnung, die organischen Bestimmungen ienschcsftenkfür deutsche Sprache- GeschichteUnd Geo-

füt die ppiytechnischeSchule in München betreffend. graphte für neuere Sprechen- für Zeichnen und Mo-
— Vom 6. August 1877. delliren, endlich für die Ausbildung der Aspiranten

Ludwig Il. von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalz- des Verkehrs- und Zolldienstes erforderlich sind;

graf bei Rhein, Herzog Von Bayern, Franken und in Schwa- 2) Die JngNieUNAbtheleUg für das Fach der BAU-

ben 2c. 2c. Wir haben die organischen Bestimmungen für die Und Kultur-Ingenieure Und für das VetmessUUgsfachz

polytechnischeSchule in München vom 12. April 1868 einer 3) die Hochbau-Abtheilung für das architektoni-

Revision unterziehen lassen und hiernach den im Abdrucke bei- sche Fach;

folgenden revidirten organischen Bestimmungen Unsere Ge- ·- 4) die Mechanifch-technifche Abtheilung für das Fach

nehmigung mit der weiteren Bestimmung zu ertheilen geruht, T Der MAschiUeWJUgSUiEUWZ
daß »die genannte Anstalt fortan die Bezeichnung ,,technifche 5) die chemisch-technische Abtheilung für das Fach
Hochschule in München« zu führen habe. der technischen Chemiker und für das Berg- und Hüt-

Hohenschwangau, den 6. August 1877. tenwesen;

Ludwig. 6) die landwirthschaftliche Abtheilung.

A f K»
.

l. All Pr«tV«gutzs Kapitel II.
U

thgäzcknemskåoeckhrseer:
eschl Dauer und Eintheilung des Studienjahres.

an dessen Statt §. 3. Das Studiensahrbeginnt am 15. Oktober und schließt

der Ministerialmth am 15. August. Außer den hierdurch bedingten Herbstferien
Dr· V» Völk« bestehen noch Ferien zu Weihnachten und zu Ostern. Die Weih-

nachtsferien beginnen am 24. Dezember und dürfen unter kei-

OrgawischeBestimmungen für die k» baywische technischeHoch-
i ner Voraussetzung auf die zwischenNeujahr und hl. 3 König

schule in München. Vom 6. August 1877, fallenden Werktage ausgedehnt werden. Fällt der 24. auf ei-

Kapitel L nen Montag, so beginnen die Weihnachtsferien am 22. De-

Zweck Und Gliederung der Hochschule zember. Die Osterferien dürfen mit Einschluß der für das

§.1. Die technische o s ule in Mün en, wel e zweiteSemester»bestimmtenJnskriptionstagedie Dauer-von4
in allen äußeren BeziehungekdknckgandesuniversiigtengleiåWochen mchiUberschrmenzchr Anfang any Enkeimmßtsich

gestellt ist, gewährt eine vollständigetheoretischeAusbildung für Ymchdem Zeltpunkte desipsterfestesund wird-)sur Jedes Jahr

den technischen Beruf, sowohl in den für eine allgemeine Vil-
tm Programme der technischenHochschule«sowie durch Anschlag

dung erforderlichen Keniitnifsen,«als auch in denjenigen Diszi-
am schwarze-nBrette besondeksbekanntgegkbm .

plinen, welche auf den exaktenWissenschaften und darstellenden »

Die Pfingstwochedarf tut wissenschaktllcheExkursionenpe-
Künsten beruhen. nutzt werden, deren Dauer sich aber nie uber diese Woche hin-

. . . . .

,

aus erstrecken soll.
§. 2. Die technischeHochschulegliedert sich in sechs Ab-

Kapitel HL
theilungen: . .

l) die allgemeine Abtheilung mit der Aufgabe, die Umfang des Unterrichtess ·- Lehkmittels

allgemein bildenden-Wissenschaften, die mathemati- §·4- Der Unterricht an der technischen HochschuleWird

schen, naturwissenschaftlichenUnd gkaphjschenFächer, in Form Von Vorträgen, Repetitorien, Arbeiten in Laborato-
sowie die neueren Sprachen in derjenigen Ausdeh- MU Und Seminarien- gkaphischenUnd konstruktiven USDUUgeU-

nung zu lehren, in welcher sie einerseits die nöthige sowie auf Exkursionen ertheilt und erstreckt sich im Allgemeinen

Grundlage für die technischenStudien bilden, an- Auf die in der Anlage ausgeführtenLehrgegenständei
dererseits für die Ausbildung der Kandidaten des hö- §. 5. Die Vertheilung der Lehrgegenständeauf die ein-

heren Lehramtes für Mathematik und Physik, fiir zelnen Semester ist aus dem Programm der technischenHoch-
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schule ersichtlich. Dasselbe wird vor dem Schlusse eines jeden

Studienjahres auf Grund der Beschlüsseder Lehrerrätheder

einzelnen Abtheilungen (§. 24) von der allgemeinen Lehrerver-

sammlung (§. 27) aufgestellt, hierauf dem k. Staatsministerium

des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten zur Geneh-

migung vorgelegt, und nach erfolgter Genehmigung veröffentlicht.
Das Programm enthält außerdemspezielleStudienpläne

für die einzelnen Abtheilungen. Diese Studienplänesollen den

Studirenden, welche sich einer Absolutorialprüfung unterziehen
wollen, eine Anleitung geben, um ihre Studien so zu ordnen,

daß sie innerhalb einer gegebenen Zeit die erforderliche theore-
tische Ausbildung für einen bestimmten Beruf erlangen können.

§. 6. Vor dem Schlusse eines jeden Semesters wird ein

Verzeichniß aller Vorlesungen, Praktika und Ue-

bungen veröffentlicht,welche im nächsten Semester an der

technischenHochschulegehalten werden sollen.

Dieses Verzeichniß,welches als-weitere Ausführung des

Programmes dient, wird auf Grund der Angaben der einzelnen
Professoren, Dozenten und Lehrer durch Vereinbarung zusam-
mengestellt.

Sollte eine solche nicht erzielt werden, so entscheidet die

allgemeine Lehrerversammlung. Das Abhalten von Vorlesun-

gen und Uebungen, welche im Verzeichnissenicht aufgeführt
sind, ist-ohne nachträglicheingeholte Genehmigung des k.

Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulange-
legenheiteu unstatthaft.

§. 7. Als Hilfsmittel für den Unterricht dienen nicht
nur die mit der technischen Hochschuleselbst in Verbindung
stehenden Sammlungen und Laboratorien, sondern es ist den

Lehrern und Studirenden der Hochschuleauch die Benutzung
der wissenschaftlichenSammlungen des Staates nach Maßgabe
der hierfür geltenden Bestimmungen gestattet. Auch sind die

Studirenden zum Hören der Vorlesungen an der k. Universität

nach Maßgabe der besonderen hierfür geltenden Bestimmungen
berechtigt.

Kapitel IV.

L e h r k r ä f t e.

§. 8. Die Ertheilung des Unterrichtes an der technischen
Hochschuleist Professoren übertragen, neben welchen für ein«-

zelne Lehrgegenstände,Leitung von praktischen Uebungen, Ab-

haltung von Repetitorien und dergleichen Lehrer und As si-
stenten aufgestellt werden können.

«

Außerdem können einzelne Vorträge auch Männern von

hervorragender wissenschaftlicherBedeutung übertragen werden,
welche nicht als Professoren oder Lehrer an der Hochschulean-

gestellt sind. Dieselben werden in ihren Beziehungen zur tech-
nischen Hochschuleden Professoren derselben gleichgeachtet.

§. 9. Mit dem Lehrauftrage für ein bestimmtes Fach ist
in der Regel auch der Auftrag zur Ueberwachung der auf
dasselbe bezüglichenSammlungen sowie zur Leitung des be-

treffenden praktischen Institutes verbunden.

§. 10. Die Professoren sind Staatsdiener und scheiden
sich in ordentliche und außerordentliche Professoren, von

denen erstere im Range der Kollegialräthe, letztere im Range
der Kollegial-Assessorenstehen.

Die allgemeinen staatsdienerlichen Rechte und Pflichten der

Professoren-bemessen sich nach den bezüglichder Staatsdiener

geltenden Gesetzen und Verordnungen. Der Gehalt derselben,
sowie ihre besonderen Dienstesobliegenheiten werden durch das

Anstellungsvekretbestimmt.

§. 11. Ein jeder Professor ist außerdem verpflichtet,
l) in einem jeden Semester ein Verzeichnißder Vor-

träge, Praktika und Uebungen, welche er im kommen-

den Semester in den ihm dekretmäßigübertragenen
oder anderen feinem Lehrauftrage naheliegenden Un-

terrichtssächernzu halten gedenkt, auf erfolgte Auf-

forderung dem Direktor der Anstalt zu übergeben;

2) in jedem Semester die ihm nach dem Programme
zukommenden Vorträge, Praktika und Uebungen zu

übernehmen,oder, sollten ihm für ein Semester solche
nicht zufallen, mindestens eine Vorlesung über eine

der Wissenschaften, für welche er angestellt ist, zu

halten;
B) die von ihm im Verzeichnisfeder Vorlesungen ange-

kündigtenVorlesungen, Praktika und Uebungen wäh-
rend der ganzen vorschriftsmäßigenDauer des Se-

mesters regelmäßig abzuhalten und zwar bei nicht

obligatorischen Fächern, sobald sich mindestens drei

Theilnehmer für dieselben gefunden haben, während
"

obligatorische (§. 40) auch vor einer geringeren Hö-
rerzahl gelesen werden müssen;

4) die ihm durch das k. Staatsministerium oder die Or-

gane der Hochschuleselbst übertragenen Prüfungen,

Beurtheilung von Preisaufgaben, sowie sonstige Re-

ferate über Angelegenheiten des Unterrichtes oder der

Hochschulezu übernehmen; ·

5) den Sitzungen der allgemeinen und besonderen Leh-

rerversammlungen, deren Mitglied er ist, regelmäßig
beizuwohnen und bei der Erfüllung der denselben zu-

gewiesenen Geschäftsaufgabe entsprechend mitzuwirken.

§. 12. Die Lehrer und Assistenten sind, dem jeweili-
gen Bedürfnisse entsprechend, in widerruflicher Weise aufgestellt.
Jhre Rechte und Pflichten bemessen sich nach ihren Anstellungs-
dekreten, besonderen Dienstesinstruktionen und speziellen Axt-«
ordnungen des Direktors, des Vorstandes der Abtheilung, wel-

cher sie angehören und der Professoren, welchen sie beigege-
ben sind. .

§. 13. Besonders befähigteMänner, welche vom Lehrer-
rathe einer Abtheilung für das Lehramt qualifizirt erachtet wer-

den, können auf Vorschlag des Direktoriums durch das k..

Staatsministerium als Privatdozenten an der technischen

Hochschulezugelassen werden.
·

Sie haben keinen Anspruch auf Gehalt oder feinerzeitige
Anstellung. Privatdozenten, welche ohne Urlan zwei Jahre
lang keine Vorlesung gehalten haben, werden aus der Reihe
der Privatdozenten gestrichen.
§.14. Sämmtliche Lehrer und Privatdozenten sind den

Bestimmungen des §. 12 Ziffer 1—4 gleich den Professoren un-

terworfen. An den allgemeinen und besonderen Lehrerversamm-
lungen können sie nur auf besondere Einladung des Vorsitzen-
den und nur mit berathender Stimme theilnehmen.

Jn Rücksichtauf den Bezug von Unterrichtsgebührenund

das Recht, Zeugniffe auszustellen, werden sie den Professoren
gleichgeachtet.

Kapitel V.

Organe dertechnifchen Hochschule.

§. 15. Für die Leitung der technischenHochschulebestehen
folgende Organe:

—

1) das Direktorium,
2) der Lehrerrath der einzelnen Abtheilungen,
3) die allgemeine Lehrerversammlung.
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§- 16. Das Direktorium ist eine dem k. Staatsministe-

rium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten un-

mittelbar untergeordnete Stelle und führt die amtliche Be-

zeichnung:
,,Direktorium der technischen Hochschule in München.«

Es besteht aus dem jeweiligen Direktor und den Vorstän-

den der einzelnen Abtheilungen.

§.17. Seine Majestät der König ernennt den Di-

rektor der technischenHochschuleund bestimmt die Zeitperiode,
für welche er zu fungiren hat.

Dem Direktor kommt für die Dauer seiner Funktion der

Rang eines Kollegialdirektors und ein entsprechenderFunktions-
bezug zu.

Für Fälle vorübergehenderVerhinderung des Direktors

wird bei dessen Ernennung zugleich ein Stellvertreter desselben
bestimmt.

§.18. Dem Direktor obliegt die Vertretung der Hoch-
schule dem k. Staatsministerium gegenüber, sowie nach Außen
in allen ihren Beziehungen, die gesammte Leitung und Ver-

waltung derselben nach den hierfür festgesetztenBestimmungen
und die Verantwortlichkeit für den bestmöglichenStand derselben
in wissenschaftlicher,disziplinärer und ökonomischerBeziehung.

Jnsbesondere kommt dem Direktor zu:

l) die Verwendung und Verrechnung der vom Staate

der Hochschulezugewendeten sowie ihrer eigenen Fonds
innerhalb der festgesetztenEtatssummen;

2) die Verpflichtung des gesammten Lehr-, Verwaltungs-
und Dienstpersonales und die Disziplin über das

letztere. Die Professoren, Lehrer, Privatdozenten und

Afsistenten sind zwar in Bezug auf ihre Wirksamkeit
an der Hochschule dem Direktor untergeordnet, doch
hat derselbe über sie keine Disziplinargewalt, fon-
dern es steht ihm lediglich das Recht der Erinnerung
und der befchwerenden Berichterstattung an das k.

Staatsministerium zu;

3) die Aufnahme oder Zurückweisungder angemeldeten
Studirenden, Zuhörer und Hospitanten und die Ver-

·

pflichtung der aufgenommenen Studirenden und

Zuhörerz
4) die Anordnung und oberste Leitung der Absolutorial-,

Stipendien- und Diplomprüfungen;

5) die Berufung und Leitung des Direktoriums und der

allgemeinenLehrerversammlung, an welcheer die er-

forderlichen Anträge zu bringen und deren Beschlüsse
er nach den festgesetztenKompetenzbestimmungenent-

weder sofort zu vollziehen oder dem k. Staatsministe-
rium zur Entscheidung zu unterbreiten hat;

6) die Erstattung eines Jahresberichtes an das k. Staats-

ministerium über den wissenschaftlichen,disziplinären
und ökonomischenZustand der Hochschuleauf Grund

der eigenen Amtsthätigkeitund der von den Lehrer-
räthen der einzelnen Abtheilungen erstatteten Berichte;

7) die Oberaufsicht über die Gebäude,die Einrichtung
und die den verschiedenen Professoren zur Ueberwa-

chung und Leitung anvertrauten Sammlungen und

· Institute der Hochschule;
8) gemeinschaftlich mit den Vorständen der einzelnen

Abtheilungendie Aufrechthaltung der Disziplin nach
Maßgabeder jeweiligen Disziplinarsatzungen.

§« I9s Für jede Abtheilung der Hochschulewird ein Vor-

stand bestellt, welcher von sämmtlichenbei der Abtheilung-an-

gestelltenProfessoren aus der Mitte der ordentlichen Professo-
ren derselben für je drei Jahre gewählt wird. Die Wahl un-

terliegt der AllerhöchstenBestätigung Der abtretende Vor-

stand ist jederzeit wieder wählbar. Der Direktor kann nicht
zugleich Vorstand einer Abtheilung sein.

Erledigt sich die Stelle des Vorstandes während einer

Wahlperiode, so hat sofort eine Neutvahl für den Rest der Pe-
riode stattzufinden. Für Fälle vorübergehenderVerhinderung
hat der im Dienste älteste ordentliche Professor der Abtheilung
die Stelle des Vorstandes zu vertreten.

·

§. 20. Die Abtheilungsvorstände haben
l) den Studirenden sowohl in Bezug auf ihre Stu-

dien als auch auf ihr Leben außerhalbder Hochschule
mit Rathfchlägeu,freundschaftlichen Erinnerungen und

Warnungen beizustehen und gegebenenfalles sich mit

Eltern und Vormündern hinsichtlich des Verhaltens
ihrer Söhne oder Mündel in geeignetes Benehmen
zu setzen;

s

L) über die Zweckmäßigkeitdes gesammten Unterrichtes
in ihrer Abtheilung zu wachen und dem Lehrerrathe
Anträge zur Hebung und Vervollkommnung desselben
vorzulegen ;

Z) den Lehrerrath der Abtheilung zu berufen, in dem-

selben den Vorfitz zu führen und dessen Beschlüsse
nach den festgesetztenKompetenzbestimmungenentwe-

der sofort zu vollziehen, oder dem Direktor zur wei-

teren Behandlung zu übergeben;
4) gemeinschaftlich mit dem Direktor die Disziplin nach

den bestehenden Bestimmungen aufrecht zu erhalten.

§. 21. Das Direktorium wird vom Direktor, so oft die-

ser es für nothwendig erachtet, oder auf Anordnung des k.

Staatsministeriums oder endlich auf Antrag von drei Abthei-
lungsvorständen einberufen. Den Vorsitz führt der Direktor,
das Protokoll der Sekretär der Hochschule.

Das Direktorium beschließtnach einfacher Stimmenmehr-
heit; bei Stimmengleichheit hat der Direktor die entscheidende
Stimme.

§. 22. Das Direktorium hat die übereinstimmendeDurch-
führung der bestehenden Verordnungen und besonderen Ver-

fügungen bezüglichder Hochschuledurch alle Abtheilungen der-

selben zu sichern, und dem Direktor in allen wichtigen Fragen
mit einem auf speziellerSachkenntniß und Erfahrung beruhen-
den Rathe zur Seite zu stehen. Jnsbesondere ist dem Direk-

torium die Entscheidung vorbehalten
I) über den Vollzug der bestehenden Anordnungen be-

züglichder Verwaltung und der Disziplin der Hoch-
schule, soweit es sich um Maßregeln handelt, welche
sich gleichmäßigauf alle Abtheilungen beziehen, be-

sonders über die einzelnen Vorschriften bezüglichder

Benutzungder Sammlungen und Jnstitute der Hoch-
schule, die Hausordnung für die Gebäude derselben
und die Dienstes-Instruktion für das Dienstpersonal;

2) über die Erlassung von Satzungen, Jnfkriptions-,
Gebühren-und Prüfungsordnungen,vorbehaltlich der

Genehmigung derselben durch das k. Staatsmini-

sterium;
«

Z) über Disziplinarfälle,welche die jeweiligen Diszipli-
narsatzungen dem Direktorium zur Entscheidung zu-

weisen und über Ausschließungvon Hospitanteuz
4) über Anträg. der Lehrerrätheeinzelner Abtheilungen

auf Ertheilung von Diplomen;
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5) über Vorschläge-)welchebezüglichder Gewährung von

Stipendien an unbemittelte Studirende und

6) über Vorschläge, welche bezüglich der Habilitation
von Privatdozenten auf Grund der Anträge der ein-

zelnen Abtheilungen an das k. Staatsministerium zu

bringen sind-
§. 23. Das Direktorium hat alle Angelegenheiten, welche

an die allgemeine Lehrerversammlung zu bringen sind, vorzu-

berathen, so daß derselben schonbestimmte Anträge zur Prüfung
und Beschlußfassungvorgelegt werden können. Es ist jedoch
verpflichtet, sich nicht blos auf diese Vorbereitung der an die

Lehrerversammlungzu bringenden Anträge zu beschränken,son-
dern die Vervollkommnung der Organisation der Hochschuleun-

ausgesetzt im Auge zu behalten, Verbesserungen anzuregen, auf

bestehende Gebrechen aufmerksam zu machen und Von sich aus

hierüber Anträge durch Vermittlung des Direktors unmittelbar

an das k. Staatsministerium zu bringen, welches sich auch die

Erholung von Gutachten und Personal-Vorschlägen vom Di-

rektoriumjederzeit vorbehält. (Schluß folgt-)

Königreichpreußeu
VormundschaftssOrdnung. Gesetz vom 5. Juli 1875.

(Schluß aus Nr. 37, Spalte 571.)

IV. Beendigung der Vormundschaft.
§. 61. Die Vormundfchaft hört aus, wenn der Mündel die

Großjährigkeit erreicht, wenn er für großjährig erklärt wird,
wenn er in väterlicheGewalt tritt, und wenn das Ruhen der

väterlichenGewalt oder die Bevormundung des Vaters aufhört.
Die Großjährigkeitserklärungeines Mündels ist zulässig,

wenn derselbe das achtzehnteLebensjahr zurückgelegthat.· Sie

erfolgt mit Einwilligung des Mündels durch das Vormund-

schaftsgericht nach geführterSachuntersuchung. Verwandte so-
wie Verfchwägertedes Mündels sind nach Maßgabe des §. 55

zu hören.

§. 62. Wird der Vormund oder der Gegenvormund hand-
lungsunfähig, so erlischt das Amt desselben.

Mit der Aufnahme des Mündels in eine Verpflegungsan-
stalt, deren Vorstand nach §. 13 die Rechte eines gesetzlichen
Vormundes erlangt, erlischt das Amt des bisherigen Vormundes.

§. 63. Der Vormund oder der Gegenvormund, welcher
sich pflichtwidrig erweist, ist von dem Vormundschaftsgerichtezu

entsetzen.
Der Vormund oder der Gegenvormund, welcher sich als

gesetzlichunfähig erweist oder aus erheblichen Gründen feine
Entlassung beantragt, oder welchem die zur Führung der Vor-

mundschaft nach §. 22 erforderliche Genehmigung nicht ertheilt
oder entzogen wird, ist von dem Vormundfchaftsgerichte zu ent-

lassen. Als erhebliche Gründe sind namentlich anzusehen die

in §. 23 Nr. 4——7 angeführtenUmstände, wenn sie im Laufe
der Vormundfchaft eintreten.

Diese Vorschriften finden auch auf den gesetzlichenVor-
mund Anwendung.

Die Beschwerde gegen die erfolgte Entsetzungoder Entlas-
sung ist nur bis zum Alaufe von vier Wochen nach Zustellung
der Entscheidungzulässig.
§. 64. Verheirathet sich eine zum Vormunde bestellteFrau,

fo hat das Vormundschaftsgerichtzu entscheiden, ob sie zu ent-

lassen fei. Verwandte sowie Verschwägertedes Mündels sind
vorher nach Maßgabe des §. 55 zu h" en. Die Beibehaltung
ist nur mit Einwilligung des Ehemann s zulässig.
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§. 65. Stirbt der Vormund oder der Gegenvormund, so
sind der Ueberlebende und die Erben verpflichtet, dem Vor-

mundschaftsgerichte Anzeige zu machen. Die Erben haben für
Sicherstellung der in dem NachlafsebefindlichenVermögensstücke
des Mündels zu sorgen.

Sind mehrere Vormünder bestellt, so wird durch den Ab-

gang eines Vormundes das vormundschaftliche Amt der übri-

gen nicht aufgehoben.
§. 66. Der Vormund sowie der Gegenvormund hat nach

Beendigung seines Amtes die Bestallung an das Gericht zu-

rückzugeben.
§. 67. Der Vormund hat nach Beendigung seines Amtes

dem bisherigen Mündel oder dessen Rechtsnachfolger oder dem

neu bestellten Vormunde das verwaltete Vermögen herauszuge-
ben und binnen zwei Monaten Schlußrechnung zu legen.

Der Gegenvormund hat die Schlußrechnungmit seinen Be-

merkungen zu versehen und über die von ihm geführteGegen-
vormundschaft, sowie über das von dem Vormunde verwaltete

Vermögen jede erforderte Auskunft zu geben.
Die Schlußrechnungist dem Vormundschaftsgerichte einzu-

reichen. Dieses hat dieselbe dem bisherigen Mündel oder des-
sen Rechtsnachsolger oder dem neu bestellten Vormunde zur Er-

klärung vorzulegen und, wenn Ansstellungen nicht gemacht wer-

den, die Entlastung herbeizuführen.
Die Pflicht zur Legung der Schlußrechnunggeht auf den

Verwalter im Konkursverfahreu und auf die Erben des Vor-

mundes über. Die zweimonatliche Frist beginnt für die Erben

vom Todestage des Vormundes, oder, wenn ihnen eine Ueber-

legungsfrist zusteht, vom Ablaufe der letzteren.
§. 68. Von der Pflicht, Schlußrechnung zu legen, kann

der Vormund von den Eltern oder dem Erblasser des Mündels

nicht befreit werden.

§. 69. Der bisherige Mündel, dessenRechtsnachfolger und

der neu bestellte Vormund sind berechtigt, behufs Prüfung der

Schlußrechnungdie Vormundschaftsakten einzusehen.
Dieselben sind verpflichtet, dem Vormunde und dem Ge-

genvormunde über treu und richtig geführteVormundschaft und

über Ausantwortung des VermögensQuittung und Entlastung
zu ertheilen.

Die Quittung und Entlastung ist wegen einzelner Ansstellun-

gen nicht zu verweigern. Wegen dieser darf ein Vorbehalt ge-

macht werden. Jm Falle schriftlicher Beurkundung ist der Vor-

behalt, um wirksam zu sein, in die Urkunde aufzunehmen.
Die Anerkennung der Rechnung schließtden Beweis eines

Jrrthumes oder eines Betruges in der Rechnung nicht aus.

§. 70. Die von dem Vormunde gestellte Sicherheit ist zu-

rückzugebensund die Löschungder Sicherheitshypothekzu bewil-

ligen, sobald dem Vormunde Quittung und Entlastung ertheilt
worden ist. Jst bei der Quittung und Entlastung ein Vorbe-

halt gemacht, so hat das Vormundschaftsgericht zu entscheiden,
ob und wie viel von der Sicherheit zurückzubehaltenoder von

der Hypothek bestehen zu lassen fei.

v. Familienrath.

§. 71. Ein Familienrath ist zu bilden: -

l) wenn der Vater oder die Mutter des Mündels nach
Maßgabe der in §. 17 für die Berufung eines Vor-

mundes gegebenen Vorschriften die Bildung angeord-
net hat.

2) wenn drei Personen, welche mit dem Mündel bis

zum dritten Grade verwandt oder verschwägertsind,
die Bildung beantragen,
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s) wenn der Vormund oder der GegenvormunddieBil-

dung beantragen. ,

Die Bildung eines Familienrathes unterbleibt, wenn sie
von dem Vater oder der Mutter nach Maßgabe der Vorschrif-
ten des §. 17 untersagt ist.

Zum Eintritte in den Familienrath kann Niemand gezwun-

gen werden.

§. 72. Der Familienrath wird aus dem Vormundschafts-
richter als Vorsitzenden und aus Verwandten oder Verschwä-

gerten des Mündels als Mitgliedern gebildet. Andere Perso-
nen können in denselben berufen werden:

l) durch den Vater oder die Mutter nach Maßgabe der

Vorschriften des §. 17,
2) durch Beschluß eines bestehenden Familienrathes.

Nur männliche Personen, welche zur Führung der Vor-

mundschaft gesetzlichfähig sind, können Mitglieder des Fami-
lienrathes werden. Die Giltigkeit der Bestellung gesetzlichun-

fähiger Mitglieder ist nach den Vorschriften der §§. 25, -62 zu

beurtheilen. «

Der Gegenvormund kann zugleich Mitglied des Familien-
rathes sein.

«

Die Zahl der Mitglieder beträgt höchstenssechs.

§. 73. Soweit die Mitglieder des Familienrathes nicht
durch den Vater oder die Mutter berufen sind, oder die von

diesen Berufenen nicht eintreten oder Mitglieder ausscheiden,
erfolgt die Berufung der Mitglieder bis zur Herstellung der

Beschlußfähigkeitdurch den Vormundschaftsrichter nach Anhö-
rung von Verwandten und Verschwägertendes Mündels, so-
fern dieselbe ohne Verzug geschehenkann.

Darüber, ob und welche Personen außerdem zu berufen
sind, beschließt der Familienrath.
§. 74. Die Mitglieder des Familienrathes werden von dem

Vormundschaftsrichter durch Verpflichtung auf treue und gewis-
senhafte Führung ihres Amtes bestellt. Die Verpflichtung er-

folgt mittels Handschlages an Eidesstatt.

§. 75. Der Familienrath hat die Rechte und Pflichten des

Vormundschaftsgerichts.-
§. 76. Der Familienrath ist nur bei Anwesenheit des Vor-

mundschaftsrichters und mindestens zweier Mitglieder beschluß-
fähig.

-

Sind außer dem Vorsitzenden nur zwei Mitglieder vorhan-
den, so hat der Familienrath ein oder zwei Ersatzmitglieder zu
berufen und die Reihenfolge zu bestimmen, in welcher dieselben
bei etwaiger Beschlußunfähigkeiteinzutreten haben.
§. 77. Der Familienrath wird durch den Vormundschafts-

richter auf den Antrag zweier Mitglieder, des Vormundes oder
des Gegenvormundes oder von Amtswegen zusammengerufen.

Alle Mitglieder sind mündlich oder schriftlich durch den

Vormundschaftsrichter einzuladen.
Der Familienrath faßt seine Beschlüssenach der Mehrheit

der Stimmen der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit giebt
die Stimme des Vormundschaftsrichtersden Ausschlag.
§. 78. Zum Nachweise eines giltigen Beschlusses genügt

die Unterschrift des Vormundschaftsrichters.
"·'«

.

Der Vormund kann verlangen, daß ihm die Bes tisse des

Familienrathesschriftlichzugehen.
Gegen die Beschlüssedes Familienrathes findet Beschwerde

nach Maßgabedes §. 10 statt.
Wird ein sofortiges Einschreiten erforderlich, so hat der

Vormundschaftsrichterdie nöthigenAnordnungen zu treffen Und

Unverzüglichden Familienrath zusammenzuberufen, um diesen

von der getroffenenVerfügung in«Kenntnißzu setzenund über-

die weiter zu ergreifenden Maßregeln einen Beschlußherbeizu-
führen.

§. 79. Die Mitglieder des Familienrathes können aus

denselben Gründen wie ein Vormund durch das Beschwerdege-
richt entsetzt oder entlassen werden.

Gegen Mitglieder des Familienrathes, welche ohne genü-
gende Entschuldigungausbleiben, kann der Vormundschastsrich-
ter eine Ordnungsstrafe bis zu hundert Mark verhängen.

Gegen die Verhängung der Ordnungsstrafe findet Be-

schwerde nach Maßgabe des §. 10 statt.
§. 80. Fehlt es an der erforderlichen Anzahl von geeig-

neten Personen zur Bildung oder Ergänzung des Familienm-
thes, so ist die Vormundschaft nach den Vorschriften dieses Ab-

schnittes I.——IV. zu behandeln.
Von der Auflösungdes Familienrathes sind die bisherigen

Mitglieder, der Vormund und der Gegenvormund durch den

Vormundschaftsrichter in Kenntniß zu setzen.
Auch ist dem Vormunde und dem Gegenvormunde eine

neue Bestallung zu ertheilen, die frühere aber zurückzugeben.
Dritter Abschnitt.

Vormundschaftüber Großjährige.
§. 81. Großjährige erhalten einen Vormund:

I) wenn sie für geisteskrank erklärt sind;
2) wenn sie für Verschwender erklärt sind;
Z) wenn sie taub, stumm oder blind und hierdurch an

Besorgung ihrer Rechtsangelegenheiten gehindert sind.
§. 82. Abwesende Großjährige,über deren Aufenthalt ein

Jahr lang keine Nachricht eingegangen ist, oder welche an ih-
rer Rückkehr,sowie an der Besorgung ihrer Vermögensange-
legenheiten gehindert sind, erhalten einen Vormund zur Ver-

tretung bei ihren Vermögensangelegenheiten,insoweit sie dazu
einen Bevollmächtigtennicht bestellt haben oder Umstände ein-

getreten find, welche die ertheilte Vollmacht aufheben oder de-

ren Widerruf zu veranlassen geeignet sind,
Aus dringenden Gründen kann Demjenigen, dessen Auf-

enthaltsort unbekannt ist, auch vor Ablauf eines Jahres ein

Vormund bestellt werden.

Jeder, welcher dem Vormundschaftsgerichte ein Interesse
zur Sache nachweist, ist berechtigt, die Einleitung der Vormund-

. schaft zu beantragen.
Die nach dem geltenden Rechte bestehenden Ansprücheder

Erben auf die Verwaltung und Nutznießungdes Vermögensei-

nes Abwesenden werden durch dieses Gesetznicht berührt.
§. 83. Der Vater ist gesetzlicherVormund. Jn den Fäl-

len des §. 81 Nr. 3 und des §. 82 beginnt sein Amt, sobald
das Vormundschaftsgericht den Grund zur Bevormundung fest-
gestellt hat. .

Die Ehefrau ist zur Führung der Vormundschaft fähig und

hat die in diesem Gesetzedem Ehemanne beigelegten Rechte.
Jm Uebrigen finden auf die Vormundschaft über Groß-

jährige die Vorschriften des zweiten Abschnittes dieses Gesetzes
entsprechendeAnwendung. Jnsbesondere ist auch der Vormund

eines Abwesenden berechtigt, für denselben zu erwerben, Rechts-
streite zu führen und nach Maßgabe des §. 50 Erbschasten an-

zutreten.
Dem Vormunde eines Abwesenden oder Verschwenders

kann auch bei nicht umfangreicher Vermögensverwaltungein

Honorar zugebilligt werden«

§. 84. Die Vormundschaft über einen Großjährigenhört«
auf, wenn der Grund zu deren Einleitung gehoben ist, die über
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einen Abwesenden namentlich auch, wenn derselbe für todt, für

verschollen oder im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu

Köln für abwesend erklärt worden ist.

§. 85. Die Einleitung und die Aufhebung der Vormund-

schaft über einen Verschwender ist von dem Vormundschaftsge-
richte öffentlichbekannt zu machen.

Vierter Abschnitt.
Pflegschaft.

§. 86. Die in väterlicher Gewalt oder unter Vormund-

schaft stehenden Personen erhalten einen Pfleger für Angelegen-
heiten, bei welchen die Ausübung der väterlichenoder vormund-

schaftlichen Rechte erforderlich ist, aber aus thatsächlichenoder

rechtlichen Gründen nicht stattfinden kann.

Bei einem Widerstreite erheblicher Jnteressen mehrerer Mün-
del desselben Vormundes erhält jeder Mündel einen Pfleger.
§. 87. Wird bei Zuwendungen an eine in väterlicherGe-

walt oder unter Vormundschaft stehende Person durch Anord-

nung Desjenigen, welcher die Zuwendung gemacht hat, eine

Pflegschaft nöthig, so ist der bei der Zuwendung Benannte

zum Pfleger berufen.
Von der Rechnungslegung während der Dauer der Pfleg-

schaft, von der Sicherheitsstellung und von der Nothwendigkeit
der Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormund-

schaftgerichteszu gewissenHandlungen kann der Pfleger bei der

Zuwendung befreit werden.

§. 88. Eine Leibesfrucht, welche unter Voraussetzung ih-
rer bereits erfolgten Geburt nicht unter väterlicher Gewalt ste-

hen würde, erhält auf Antrag der Schwangeren oder auf An-

,trag Desjenigen, dessen Rechte durch eine möglicheGeburt be-

troffen werden, oder in geeigneten Fällen von Amtswegen ei-

nen Pfleger.
§. 89. Jst der Erbe eines Nachlasses unbekannt, so ist zur

Erhaltung des Nachlasses und zur Ausmittelung des Erben ein

Pfleger zu bestellen.
Die in den einzelnen Landestheilen bestehenden weiteren Be-

fugnissedieses Pflegers werden durch dieses Gesetz nicht berührt.
Auch bei nicht umfangreicher Vermögensverwaltungkann

diesem Pfleger ein Honorar zugebilligt werden.

§. 90. Außer in den Fällen der §§. 86—89 können Per-
sonen, welche selbst zu handeln außer Stande sind nnd der vä-

«

terlichen oder vormundschaftlichen Vertretung entbehren, für

einzelne Angelegenheiten oder für einen bestimmten Kreis von

Angelegenheiten einen Pfleger erhalten.
§. 9l. Auf die Pflegschaft finden die Vorschriften dieses

Gesetzes über die Vormundschaft entsprechende Anwendung; die

Bestellung eines Gegenvormundes ist nicht erforderlich.
Die Pflegschaft hört auf, wenn der Grund zu deren Ein-

leitung gehoben ist.

Fünfter Abschnitt.
Schlußbestimmungen

§. 92. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1876 in Kraft
und findet auch auf die schwebenden Vormundschaften oder

PflegschaftenAnwendunH soweit nicht in den nachstehenden
Paragraphen etwas Anderes bestimmt ist.

Die vormundschaftliche Thätigkeitder Familienrätheim Be-

zirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln, der Voluntairge-
richte im Bezirke des Justizsenates zu Ehrenbreitstein, der Wai-

sengerichte in den Hohenzollern’schenLanden und der Kirch-
spielsgerichte des Landes Hadeln hört auf.

»§.93. Die bisherigen Vormünder oder Pfleger Verbleiben

in ihrem Amte; sie können jedoch vom Vormundschaftsgerichte
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in der Zeit bis zum 1. Januar 1878 entlassen werden, wenn

sie zur Führung der Vormundschaft oder Pflegschaft ungeeig-
net erscheinen, und weder nach Maßgabe der §§. 17, 87 als -

berufen zu erachten, noch nach Maßgabe der §§. 12, 83 gesetz-
liche Vormünder sind.

§. 94. Sind einem bisher bestellten oder berufenenVor-

munde oder Pfleger durch Verfügung der Eltern oder der Erb-

lasser des Mündels nach dem bisherigen Rechte zulässigerweise
größereBefugnisse eingeräumt, als dieses Gesetz zuläßt, so blei-

ben diese Befugnisse bestehen.

§. 95. Die Befugnisse, welche Eltern oder Ehegatten kraft

gesetzlicherNutznießungam Vermögen der Kinder oder kraft eheli-
chenGüterrechtes zustehen,werden von diesemGesetzenicht berührt.

Jm Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln hat der

Vater nach dem Tode der-Mutter die Rechte und Pflichten des

gesetzlichenVormundes. Schreitet der Vater zur ferneren Ehe,
so ist das Vermögen des Kindes unter Mitwirkung eines Pfle-
gers durch ein von dem Vater dem Vormundschaftsgerichte ein-

zureichendes Verzeichnißfestzustellen.
Die in den übrigenLandestheilen bestehenden Vorschriften,

welche vor oder nach der Eheschließungeine Nachweisung, Aus-

einandersetzung oder Sicherstellung des Vermögens erfordern,
bleiben in Kraft.

§. 96. Jm Geltungsbereiche der Depositalordnung vom

15. September 1783 kann die Auszahlung von Geldern aus

dem Depositum auf Grund der dem Vormunde erst durch die-

ses Gesetz übertragenen Rechte vor dem 1. Januar 1878 nicht
verlangt werden.

§. 97. Die Großjährigkeitserklärung eines in väterlicher
Gewalt stehenden Kindes erfolgt mit Zustimmung des Vaters

nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Absatzes §. 6l.

Die Anhörung von Verwandten oder Verschwägertendes Kin-

des ist nicht erforderlich. .

Jm Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln findet
die nach den bisherigen Vorschriften zulässigeEmanzipation
nicht mehr statt.

§. 98. Die für großjährigErklärten haben alle Rechte der

Großjährigen.
Dasselbe gilt im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu

Köln von den vor dem 1. Januar 1876 Emanzipirten, wenn

sie das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegthaben. Auf die vor

dem 1. Januar 1876 Emanzipirten, welche das achtzehnte Le-

bensjahr noch nicht zurückgelegthaben, finden die bisherigen
Vorschriftenmit der Maßgabe Anwendung, daß die dem Fa-
niilienrathe und dem Landgerichte zugewiesene Thätigkeit von

dem Vormundschaftsgerichte auszuübenist.
§. 99. Die Großjährigkeit tritt als Folge der Verheira-

thung nicht mehr ein.

Jm Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Köln erlischt
durch Verheirathung des Kindes die väterliche Gewalt.

§. 100. Rücksichtlichder Vormundschafts- und Pflegschafts-
angelegenheiten der Mitglieder der Königlichen Familie und

des Hohenzollern’schenFürstenhauses behält es bei der Haus-
verfasfüng sein Bewenden.

,

§. 101. Die nach dem bisher geltendenPrivat-Familienrechte
der Häupter und Mitglieder der früher reichsständischenFami-
lien begründetenRechte werden durch dieses Gesetznicht berührt.
§. 102. Die Vorschriften des gemeinen deutschen Rechtes,

des allgemeinen Landrechtes und der allgemeinen Gerichtsord-
nung für die preußischenStaaten, des rheinischen Zivilgesetzs
buches und der in den einzelnen Landestheilen geltenden Ord-
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nungen und Gesetze über das Vormundschaftswesen, welche in
diesem Gesetzenicht ausdrücklichaufrecht erhalten sind, werden

aufgehoben.
Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift

und beigedrucktemKöniglichenJnsiegel.
Gegeben Koblenz·,den 5. Juli 1875.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. Camphausen. Gr. zu Eulenburg.

Leonhardt. Falk. v. Kameke. Achenbach.
Friedenthal.

Ministerial-Erlasse, die Befreiung der Geistlichen und Elemen-

tarlehrer von allen direkten Kommunalauflagen betreffend. Vom
25. November 1867 und 30. Juli 1870.

I.

Berlin, den 25. November 1867.

Ew. Exzellenz haben am Schluß des dem mitnnterzeichne-
ten Minister der geistlichen ec. Angelegenheiten erstatteten ge-

fälligen Berichtes vom 10. August d. J., betreffend die Be-

schwerde des Pfarrers N. und Genossen im Kreis N. wegen

Heranziehung zu Kreislasten den Wunsch ausgesprochen, daß die

Frage der Heranziehung der Geistlichen und Lehrer zu Kreis-

lasten eine gleichmäßigeund zweifellose prinzipielle Feststellung
finden möge.

«

MitBezug hierauf erwidern wir Ew. Exzellenz ergebenst,
daß Geistliche und Elementarlehrer hinsichtlich ihrer
Besoldungen und Emolumente überall gleichmäßig
von allen direkten Kommunalauflagen —- sowohl der

einzelnen bürgerlichenStadt-— und Landgemeinden als der wei-

teren kommunalen Körperschasten (Armenverbände u. s. w.)
und der kreis-, kommunal- und provinzialständischenVerbände
—- vollständig freizulassen sind. Daß dies den beste-
henden gesetzlichenBestimmungen entspricht, ergiebt sich schon
aus dem Zirkular-Erlaß vom 2. Juni 1856 (Ministerialblatt
der inneren Verwaltung Seite 167 ff.), dessen Ausführungen
in Absatz 4 nicht weniger für eine soweit auszudehnende An-

weudbarkeit der Bestimmungen im §. 10 f. des Gesetzes vom

11. Juli 1822 geltend zu machen sind, als sie dort für eine

gleich ausgedehnte Anwendbarkeit des §. 3 I. c. geltend ge-

macht werden. .-—
— —- —-

Berlin, den 25. November 1867.

Der Minister der geistlichen2c. Der Minister des Jnnern.
Angelegenheiten. Graf zu Eulenburg.

v. Mühler.
An

den K. Oberpräsidenten Ic.

M. d. g. A. B. U. 19492.
M. d. J. I. B. 7233.

2.

Berlin, den 30. Juli 1870.

Wie der KöniglichenRegierung unter dem 11. v. M. mit-

getheilt worden ist, hat der Magistrat zu N. gegen Jhre Ver-

fügung vom 14. März cr. die Befreiung des Rektors an der

dortigen Stadtschule, sowie des Rektors und der Lehrer an der

höherenTöchterschuledaselbst von direkten Kommunal-Abgaben
betreffend,Rekurs ergriffen.

"

Nachdem wir von den mit dem Berichte vom 20. v. M.

hierher eingereichten,über die Organisation der höherenTöch-
teVschUlein N. sprechenden SchriftstückenEinsicht genommen
haben, können wir die Verfügung der KöniglichenRegierung,
soweit sie sich auf die gedachte Anstalt bezieht, nicht aufrecht
erhalten. ·

-

Die Lehrer an der höheren Töchterschule in N.
können nicht als Elementarlehrer im Sinne des Alinea -12 §. 4

der Städteordnung vom 30. Mai 1853 angesehen werden und

haben demzufolge keinen Anspruch aus Befreiung
von Kommunalsteuern.

Die KöniglicheRegierung hat demnach von Jhrer Verfü-
gung, welche dieselbe anordnet, Abstand zu nehmen.

Dagegen unterliegt es keinem Zweifel, daß die Stadt-
schule in N. zu den Stadtschulen zählt, und daher nicht
blos die an ihr angestellten Lehrer, sondern auch der
Rektor nicht zu den Kommunalsteuern herangezogen
werden dürfen, da für Entscheidungdieser Frage die per-
sönlicheQualifikation nicht maßgebendist, sondern lediglich die

Kategorie der Schule, an welcher die Betreffenden angestellt sind.
Berlin, den 30. Juli 1870.

Der Minister der geistlichen 2c.

Angelegenheiten
v. Mühler.

An
die KöniglicheRegierung zu N.

U.19121 M· d. g. A.
J. B. 5848 M. d. J.

Der Minister des Jnnern.
Graf zu Eulenburg.

Verfügungder KöniglichenRegierung zu Minden, die Theil-
nahme der Lehrer und Schüler an den Leichenbegänguissenbe-

treffend. Vom 26. Mai 1877.

Minderl, den 26. Mai 1877.

Zur möglichstenBeseitigung der durch Theilnahme der Leh-
rer und Schüler an den Leichenbegängnissender Schule und
den Schülern erwachsenden oft großen Störungen und Nach-
theile treffen wir nach Einvernehmenmit dem Königl.Konsisto-
rio zu Münster folgende Bestimmungen:

1. Durch Leichenbegängnisse,an welchen ein Lehrer als

Kantor, Küster, Organist mit seinen Schülern sich zu betheiligen
hat, darf der vormittäglicheSchulunterricht niemals gestört
werden. Unterrichtsstunden, welche um einer Bestattung wil-
len des Nachmittags ausfallen, sind thunlichst an freien Nach-
mittagen in der Woche nachzuholen.

2. Der Gesang im Sterbehause darf eine Dauer von 15 Mi-

nuten, am Grabe von 10 Minuten nicht überschreiten.Auf dem

Wege zum Kirchhofe fällt der Gesang der Schüler künftig aus.
3. Hat der Sterbeort nicht selbst einen Kirchhof, sondern

findet die Ueberführung der Leiche nach dem Kirchhofe des

Kirchdorfes statt, so haben die Lehrer und die Schule des Ster-
beortes —- falls sie nicht mit Ausschlußder Kantorschuleallein
die Leiche bis zum Grabe die Folge geben —- die Leiche nur

bis zur Grenze (dem letzten Hause) des Sterbeortes zu geleiten
und der Kantor des Kirchdorfes nebst seinen Schülern hat die-

selbe nicht auf einer Station von dem Kirchdorfe, sondern un-

mittelbar am Kirchhofe selbst in Empfang zu nehmen.
4. Die Betheiligung der Schüler ist in der Regel auf die

Schüler der Oberklassezu beschränkenund auch bei diesen ist
auf deren Gesundheit die sorgfältigsteRücksichtzu nehmen und

ein Zwang von Schulaufsichts wegen, falls die Eltern die Er-

laubniß versagen, ausgeschlossen.
Ew. ec. beauftragen wir, diese Bestimmungen den Schulvor-

ständen und Lehrern zur genauesten Beachtung zur Kenntniß zu

bringen und selbst aus deren Befolgung mit Sorgfalt zu halten.
KöniglicheRegierung, Abtheilung des Jnnern.
Au v. Schierstedt.

sämmtlicheHerren Kreisschulinspektorendes Bezirks.
1. M. 688.
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